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Erwägungen
E. 1
von C._____ erhielt (Urk. 26 S. 3). Mit Eingabe vom 7. Oktober 2013 reichten die Klägerinnen beim Bezirksgericht Winterthur (Vorinstanz) eine Klage auf An- fechtung dieses Kindesverhältnisses ein (Urk. 1; Klagebegehren eingangs wie- dergegeben). Mit Urteil vom 30. November 2015 wies die Vorinstanz die Klage ab (Urk. 49), ebenso auf Berufung der Klägerinnen hin die Kammer mit Urteil vom 16. Juni 2016 (Urk. 65). Mit Urteil vom 12. Oktober 2017 wies das Bundesgericht die Sache an die Vorinstanz zurück mit der Weisung, ein DNA-Gutachten zur Ab- klärung des Kindesverhältnisses anzuordnen (Urk. 67). Mit Urteil vom 30. August 2018 erklärte die Vorinstanz nunmehr die Anerkennung vom 20. Oktober 2010 für ungültig (Urk. 129, Entscheiddispositiv eingangs wiedergegeben; den Parteien am 31. August 2018 eröffnet, Urk. 130). Mit Schreiben vom 12. September 2018 (Urk. 133) korrigierte die Vorinstanz ihr Urteil vom 30. August 2018 (einzig) hinsichtlich des Vertreters der Klägerinnen (Urk. 132 = Urk. 137; den Parteien neu eröffnet am 13. September 2018, Urk. 134). b) Hiergegen hat der Beklagte 1 am 15. Oktober 2018 Beschwerde erho- ben (Urk. 136; Berufungsanträge eingangs wiedergegeben). c) Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen. Der Beklagte 1 hat den ihm mit Verfügung vom 17. Oktober 2018 auferlegten Gerichtskostenvorschuss von Fr. 3'600.-- (Urk. 140) am 5. November 2018 geleistet (Urk. 143; Urk. 144).
E. 2
a) Wie erwähnt, hat die Vorinstanz mit Schreiben vom 12. Septem- ber 2018 (Urk. 133) ihr Urteil vom 30. August 2018 (einzig) hinsichtlich des Vertre- ters der Klägerinnen korrigiert und den Parteien die korrigierte Ausfertigung (Urk. 137) zugestellt. Dabei hat die Vorinstanz in ihrem Schreiben vom 12. September 2018 den Parteien mitgeteilt, dass mit dieser Zustellung die Rechtsmittelfrist neu zu laufen beginne (Urk. 133). Dies ist – mindestens in Bezug auf den hier einzig interessierenden Beklagten 1 – klar unzutreffend. Vorab liegt vorliegend schon gar keine Berichtigung im Sinne von Art. 334 ZPO vor (welche eine neue Eröff- nung und Rechtsmittelfrist auslösen könnte), denn das Dispositiv des vorinstanzli- chen Urteils vom 30. August 2018 wurde in keiner Weise geändert (vgl. BK ZPO- Sterchi, Art. 334 N 5; dazu noch unten Erw. 2.c). Darüber hinaus wird sodann zwar ein berichtigter Entscheid den Parteien neu eröffnet (Art. 334 Abs. 4 ZPO)
- 5 - und beginnt mit dieser Eröffnung die Frist für das in der Sache zutreffende Haupt- rechtsmittel von neuem zu laufen, dies jedoch nur hinsichtlich jener Punkte, wel- che Gegenstand der Berichtigung bildeten; dagegen beginnt keine neue Rechts- mittelfrist für diejenigen Punkte des ursprünglichen Entscheids, welche von der Berichtigung nicht betroffen sind, denn hinsichtlich dieser Punkte ist durch den be- richtigten Entscheid keine neue Beschwer eingetreten (BGE 143 III 520 E. 6.3 S. 525; BGer 5D_192/2017 v. 17. Mai 2018 E. 3.3.2; Freiburghaus/Afheldt, in: Sut- ter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm., Art. 334 N 14; BSK ZPO- Herzog, Art. 334 N 17, m.w.H.; a.A. BK ZPO-Sterchi, Art. 334 N 13 f.). Daher hat mit der Zustellung der "berichtigten" Ausfertigung am 13. September 2018 keine neue Rechtsmittelfrist zu laufen begonnen. b) Das vorinstanzliche Urteil vom 30. August 2018 (in der ursprünglichen Ausfertigung; Urk. 129) wurde dem Beklagten 1 am 31. August 2018 zugestellt (Urk. 130). Die Berufungsfrist von 30 Tagen (Art. 311 Abs. 1 ZPO) lief demzufolge am Montag, 1. Oktober 2018, ab (Art. 142 ZPO). Die Berufung wurde am 15. Ok- tober 2018 zur Post gegeben und ist am Folgetag am Obergericht eingegangen (Briefumschlag bei Urk. 136). Die Berufung ist damit verspätet erhoben worden. c) Nun hat allerdings die Vorinstanz in ihrem Schreiben vom 12. Septem- ber 2018 den Parteien mitgeteilt, dass "die Rechtsmittelfrist ab Zustellung der kor- rigierten Version des Urteils neu zu laufen" beginne (Urk. 133), und diesfalls wäre die Berufungsfrist durch die Einreichung am 15. Oktober 2018 gewahrt. Dies ist zwar, wie gesehen, unzutreffend, doch stellt sich damit die Frage, ob der Beklag- te 1 in seinem Vertrauen auf die unzutreffende Rechtsmittelbelehrung zu schüt- zen ist, denn aufgrund des Prinzips von Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3, Art. 9 BV) dürfen einer Partei aus einer unrichtigen Rechtsmittelbelehrung grundsätzlich keine Nachteile erwachsen. Auf diesen Vertrauensschutz kann sich eine Partei al- lerdings dann nicht berufen, wenn sie die Unrichtigkeit erkannt hat oder bei ge- bührender Aufmerksamkeit hätte erkennen können, wobei nur eine grobe pro- zessuale Unsorgfalt eine unrichtige Rechtsmittelbelehrung aufwiegen kann. Bei einer anwaltlich vertretenen Partei wird dabei erwartet, dass sie die Rechtsmittel- belehrung einer Grobkontrolle anhand der anwendbaren Verfahrensbestimmun- gen unterzieht; dagegen wird nicht verlangt, dass sie auch noch die einschlägige
- 6 - Rechtsprechung oder Literatur konsultiert (zu alledem BGer 6B_131/2018 vom 31. Juli 2018 E.1.4.3 mit Hinweis auf BGE 138 I 49 E. 8.3 und BGE 135 III 374 E. 1.2.2). Vorliegend war schon für einen Laien ohne weiteres erkennbar, dass die "berichtigte" Ausfertigung mit der ursprünglichen, abgesehen vom Titelblatt (Ge- schäfts-Nr. und Vertretung der Klägerinnen), völlig identisch ist (die neue Ausfer- tigung enthält denn auch keine Erwägung zur Berichtigung) und dass namentlich das Dispositiv des Urteils vom 30. August 2018 in keiner Weise geändert wurde. Damit war für den Beklagten 1 bzw. dessen Anwältin auch durch eine blosse Kon- sultation des Gesetzestextes erkennbar, dass kein Fall einer Berichtigung im Sin- ne von Art. 334 ZPO vorliegt, denn Art. 334 Abs. 1 ZPO setzt voraus, dass das Dispositiv eines Entscheides der Berichtigung bedarf; ohne Änderung des Dispo- sitivs gibt es grundsätzlich keinen im Sinne von Art. 334 ZPO berichtigten bzw. neuen Entscheid, welcher einer Eröffnung mit allenfalls neuer Rechtsmittelfrist bedarf. Die Vorinstanz hat in ihrem Schreiben vom 12. September 2018 denn auch darauf hingewiesen, dass im Rubrum irrtümlicherweise anstelle des aktuel- len der ursprüngliche Vertreter der Klägerinnen aufgeführt gewesen sei; damit ist klar, dass abgesehen von der Rubrumänderung in keiner Weise eine Korrektur stattgefunden hat und dass insbesondere der Entscheid (das Dispositiv) nicht ge- ändert wurde. Damit war für den Beklagen 1 bzw. dessen Anwältin auch erkenn- bar, dass die "berichtigte" Ausfertigung des Urteils vom 30. August 2018 keine neue Beschwer mit sich brachte. Der allgemeine Rechtsgrundsatz, dass ohne (hier: neue) Beschwer kein Rechtsmittel möglich ist, darf sodann bei Anwälten als bekannt vorausgesetzt werden. Insgesamt hätte damit schon eine Grobkontrolle der im vorinstanzlichen Schreiben vom 12. September 2018 enthaltenen Rechts- mittelbelehrung erkennen lassen, dass diese unzutreffend war. Der anwaltlich ver- tretene Beklagte 1 kann sich daher nicht auf den Vertrauensschutz berufen. d) Nach dem Gesagten bleibt es dabei, dass die Berufung verspätet ein- gereicht wurde. Auf sie kann demzufolge nicht eingetreten werden.
E. 3
Die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens werden dem Beklagten 1 auf- erlegt und mit dem von ihm geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.
E. 4
Für das Berufungsverfahren werden keine Parteientschädigungen zuge- sprochen.
E. 5
Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Berufungsbeklagten je unter Beilage eines Doppels von Urk. 136, und an die Vorinstanz, je gegen Emp- fangsschein. Die vorinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmit- telfrist an die Vorinstanz zurück.
E. 6
Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG).
- 8 - Dies ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG. Es handelt sich um eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit. Die Beschwerde an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung. Hinsichtlich des Fristenlaufs gelten die Art. 44 ff. BGG. Zürich, 5. Dezember 2018 Obergericht des Kantons Zürich I. Zivilkammer Der Gerichtsschreiber: lic. iur. F. Rieke versandt am: sf

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.




